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urt Furgler ist in einem

Termin-Engpass. Weil ihm
der liebe Gott unbegreiflicher-
weise die Gabe der Bilokation
(d.h., zur gleichen Zeit an zwei
verschiedenen Orten zugegen
sein zu konnen) nicht mit auf
den Lebensweg gegeben hat,
steht er vor dem schwerwiegen-
den Dilemma, am Tag des Fuss-
ball-WM-Finals entweder in
Mexiko oder mit seinen sechs
Kollegen auf dem Schulreisli in
der Innerschweiz dabei zu sein.
Furgler steht also vor der zu-
gleich simplen und verzwickten
Frage, was fiir ihn, die Kollegen
und das Landeswohl nun wich-
tiger und schwerwiegender sei:
die Vertretung der Eidgenos-
senschaft am Mundial oder das
Ausfliigli ins Luzernbiet. Drei
Losungsmodelle bieten sich an.
Erstens einer fiir alle: Kufu geht
mit den Kollegen; zweitens alle
fiir einen: Die Kollegen gehen
mit Kufu nach Mexiko; oder
drittens Kufus Alleingang. Als
allerbeste Losung schwebt Li-
sette indessen eine Kompro-
misskombination vor: Kufu
nimmt die sechs mit nach Mexi-
ko, und den Heimweg schliesst
das Fihnlein der sieben mit dem
Abstecher in die Innerschweiz
ab. Falls dies aber zu teuer wer-
den sollte, ist sicher die Berner
Regierung bereit, dem Bundes-
rat mit einer SEVA-Spende
unter die Arme zu greifen.

b

ei Bundesratswahlen hat

bis jetzt der Grundsatz ge-
golten, dass nicht zwei Bundes-
rate auf einmal der Regierung
angehoren diirfen, welche im
selben Kanton heimatberechtigt
sind. Die letzten derartigen
Querelen wurden vor der Stich-
Wahl ausgetragen: Der St.Gal-
ler SP-Nationalrat Schmid hatte
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zwei Biirgerrechte, das St.Galler
und das Aargauer. Welches gilt
nun? Damals entschied das
Ratsbiiro, Schmid sei als
St.Galler zu betrachten und —
weil schon ein St.Galler im
Bundesrat sitze — nicht wéhlbar.
Jetzt will der Nationalrat die
Regelung einfiithren, dass bei
Bundesratskandidaten  nicht
mehr der Biirgerort zdhle, son-
dern der Ort der politischen Téa-
tigkeit. Ganz nach dem Grund-
satz: (Hic politicus, hic (even-
tualiter) electus.y Die Qualitat
eines Kandidaten oder einer
Kandidatin wird also auch in
Zukunft nicht an erster Stelle
ausschlaggebend sein. Man
kann sich zwar bestens eignen,
doch wahlgeographisch immer
noch auf dem Stumpengeleise
fahren.
el

as Bundesgericht begriin-

det auf zehn Seiten,
warum es diesen Entscheid ge-
fallt hat: Im Handelsregister
seien Namen so einzutragen,
wie sie im Zivilstandsregister
stehen. Es ging darum, dass ein
Mann mit Vornamen Markus
sich Marc (wie Marc Aurel und
nicht wie das Lebenswasser) ge-
nannt haben wollte. Wenn man
einfach seinen Rufnamen ein-
tragen konnte, kdame bald je-
mand auf die Idee, auch Kose-
namen ins Handelsregister auf-
zunehmen. Wie kimen wir da-
her, wenn es plotzlich lauten

wiirde: «Méni Schniiggel Rog-
genmoser ... Die Firma gilt von
Amtes wegen als geloscht.»

Wenn ...

...trotz des nationalritlichen
Neins zum Streikrecht die Laut-
sprecheranlage streikte, so 4n-
derte das nicht viel an der Tatsa-
che, dass die meisten Redner
nur zuhanden des Protokolls
und an ihren zeitunglesenden
oder diskutierenden Kollegin-
nen und Kollegen vorbeirede-
ten.

... die Freiburger Archiologen
132 Silber- und 16 Goldmiinzen
aus der Zeit der Schlacht bei
Murten gefunden haben, so
konnte nunmehr auch die Frei-
burger Regierung aus einem
Kisseli schopfen.

...die Parlamentarier bei der
Heizol-Debatte in so grosser
Zahl nach einer Gesamtkon-
zeption fiir die Finanzen riefen
und sich gegeniiber einer punk-
tuellen Finanzpolitik wehrten,
so bekannten sie sich genau zum
Gegenteil dessen, was sie nor-
malerweise praktizieren.

... dem verstorbenen Bundesrat
Roger Bonvin nunmehr beim
Furkatunnel ein Denkmal er-
richtet werden soll, so miisste
dieses auf seinem Sockel zumin-
dest mit Portrits von LdU-Poli-
tikern geschmiickt sein, die einst
mit Kassandrarufen das Loch
verteufelten. Lisette Chldmmerli

55



	Bundeshuus-Wösch

